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Thema: In Selbstverwaltung kann die Ärzteschaft − anders als viele andere Berufs-
gruppen – selbst die Standards für Qualität und Qualifikation des beruflichen Handelns
setzen. Hierzu gehört ganz wesentlich eine qualifizierte und transparente Weiter -
bildung. Diese Aufgabe muss von allen Beteiligten in großer Verantwortung wahr -
genommen werden. von Dieter Mitrenga, Karl-Dieter Menzel und Robert D. Schäfer

Rechte und Pflichten der Weiterbilder

Nach hierzu ergangenen Gerichtsurteilen ist die
Möglichkeit, Assistentinnen und Assistenten weiter-
zubilden, an Bedingungen geknüpft, die zeitlich auf-
einander aufbauen und inhaltlich voneinander ab-
hängen. Zunächst bedarf es der Zulassung als Weiter-
bildungsstätte durch die Ärztekammer, dann erteilt
die Kammer auf Antrag eine persönliche Weiterbil-
dungsbefugnis an eine Ärztin oder einen Arzt. Damit
sind die formalen Bedingungen für eine anrechenba-
re Weiterbildung geschaffen.

Zulassung

Weiterbildung wird gemäß § 37 Abs. 1 Heilberufsge-
setz NRW (HeilBerG) unter verantwortlicher Leitung er-
mächtigter Kammerangehöriger in Einrichtungen der
Hochschulen (per Gesetz zugelassen) oder in zugelas-
senen Einrichtungen der medizinischen und psycho-
therapeutischen Versorgung (Krankenhäuser, Rehabi-
litationskliniken und Arztpraxen) durchgeführt. Über
die Zulassung als Weiterbildungsstätte entscheidet
nach § 38 Abs. 3 HeilBerG die Kammer auf Antrag. Die
Einzelheiten sind in der WBO festzulegen. Eine Zulas-
sung wird in der Regel auf 7 Jahre befristet.

Eine Weiterbildungsstätte muss nach § 45 Abs. 3
HeilBerG und § 6 Abs. 2 der Weiterbildungsordnung fol-
gende Voraussetzungen erfüllen:
• die für die Weiterbildung typischen Krankheiten müs-

sen nach Zahl und Art der Patienten regelmäßig und
häufig genug vorkommen.
Zur Prüfung werden die Richtlinien zur Weiterbil-
dungsordnung mit den notwendigen Leistungsar-
ten und -mengen für die Weiterbildungsassistenten,
Klinik- und Praxisvergleiche herangezogen. Die
Antragsunterlagen werden Fachgutachtern zur Be-
urteilung vorgelegt.

• Personal und Ausstattung der Einrichtung müssen den
Erfordernissen der medizinischen Entwicklung Rech-
nung tragen.
Die Antragsunterlagen (personelle Besetzung, Fach-
ärzte, Funktionseinrichtungen, Untersuchungs- und
Behandlungsgeräte) sollen hierüber Auskunft geben
und werden von der Kammer und dem Fachgutach-
ter geprüft.

• Krankenhausabteilungen müssen eine regelmäßige Kon-
siliartätigkeit aufweisen.
Es ist im Antrag zu belegen, wie dies typischerwei-
se an der Abteilung erfolgt.

Ein Antrag muss all dies nachvollziehbar belegen und
bei Krankenhäusern zusätzlich eine genaue Bezeich-

In vielen Krankenhäusern, Arztpraxen und sonsti-
gen Einrichtungen des Gesundheitswesens wer-
den Ärztinnen und Ärzte trotz schwieriger wer-

dender Rahmenbedingungen weitergebildet. Viele
Kolleginnen und Kollegen müssen, um eine qualifi-
zierte und den Versorgungsansprüchen gerecht wer-
dende Weiterbildung zu gewährleisten, deutlich hö-
heren Aufwand betreiben als in früheren Zeiten. Dies
kann nicht hoch genug bewertet werden. Nachfol-
gend sollen die Kriterien für eine qualifizierte Wei-
terbildung erläutert und deren Notwendigkeit aus-
führlich dargestellt werden, um für Verständnis für
Entscheidungen der Weiterbildungskommission der
Ärztekammer Nordrhein (ÄkNo) im Interesse einer
qualitativ hochwertigen Weiterbildung zu werben.

Ziel der Weiterbildung ist nach § 1 der Weiterbil-
dungsordnung „der geregelte Erwerb festgelegter Kenntnis-
se, Erfahrungen und Fertigkeiten, um nach Abschluss der
Berufsausbildung besondere ärztliche Kompetenzen zu er-
langen. Die Weiterbildung dient der Sicherung der Qualität
ärztlicher Berufsausübung.“

Um dieses Ziel zu erreichen, schafft die Weiter -
bildungsordnung (WBO) Voraussetzungen und Ver-
pflichtungen für Einrichtungen und Personen, die
Weiterbildung betreiben wollen. Trotz der schwieri-
ger  gewordenen Rahmenbedingungen können diese
Grundlagen einer qualifizierten Weiterbildung nicht
außer Acht gelassen werden, im Gegenteil: Ihnen soll-
te nach Auffassung der Weiterbildungskommission
der Ärztekammer Nordrhein erhöhte Aufmerksam-
keit gewidmet werden, denn dadurch lassen sich Pro-
bleme bei der Anerkennung von Weiterbildungsab-
schnitten für die Facharzt-, Schwerpunkt- oder Zu-
satz-Weiterbildungen vermeiden. 
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nung der beantragten Krankenhausabteilung, den
Feststellungsbescheid des Landes − bei Privatkliniken
die Konzessionsurkunde oder den Versorgungsver-
trag nach § 109 SGB V − beinhalten. Weitere Anforde-
rungen werden mit den Antragsunterlagen von der
Ärztekammer übermittelt. Auskünfte sind nach Heil-
BerG wie nach WBO zu erteilen.

Ergeben sich nach einer Zulassung wesentliche
Änderungen im Leistungsgeschehen oder Verände-
rungen in der personellen Besetzung, die antragsrele-
vant waren, ist der Träger der Einrichtung verpflich-
tet, dies der Kammer zeitnah mitzuteilen.

Erst wenn eine Zulassung vorliegt, kann über ei-
nen Antrag auf Erteilung einer persönlichen Befugnis
entschieden werden, wobei beides bei Arztpraxen in
einem Verfahren durchgeführt wird. Diese Reihenfol-
ge ist bereits in vielen Verfahren rechtskräftig ent-
schieden worden (z. B. HessVGH, Urteil vom 12.3.1996,
OVG Rheinland-Pfalz, Urteil vom 6.5.2006). Gemein-
schaftspraxen und Medizinische Versorgungszentren
nehmen an der ambulanten Versorgung teil. Insofern
gelten für sie grundsätzlich auch die Regelungen der
Arztpraxen. Abweichungen sind vorab mit der Kam-
mer zu klären.

Befugnis

Die Erteilung einer Befugnis hat ihre Rechts-
grundlage im HeilBerG. § 37 Abs. 2 gibt vor, dass eine
Ermächtigung zur Weiterbildung nur erteilt werden
kann, wenn der Kammerangehörige fachlich und per-
sönlich geeignet ist und die Bezeichnung für das Ge-
biet, Teilgebiet oder den Bereich führt. Gemeinsame
Befugnisse sind möglich. Nach § 37 Abs. 3 ist der er-
mächtigte Kammerangehörige verpflichtet, die Be-
stimmungen des HeilBerG und der WBO einzuhalten.
Er muss in jedem Einzelfall über die Weiterbildung
ein Zeugnis erstellen und hat die Richtigkeit der Do-
kumentation der Weiterbildung zu bestätigen, soweit
dies nach § 42 Abs. 2 Satz 2 HeilBerG vorgeschrieben
ist.

Eine persönliche Befugnis ist aufgrund der Verfah-
rensabläufe mit der zugelassenen Weiterbildungsstät-
te verknüpft. Eine Beendigung der Tätigkeit an der
Weiterbildungsstätte führt gemäß § 7 Abs. 2 WBO auch
zum Erlöschen der Befugnis. Dies heißt im Umkehr-
schluss:
• An einer neuen Wirkungsstätte muss eine neue Befugnis

beantragt werden.
Die Einzelheiten zur Antragstellung und zu den

Voraussetzungen für eine Erteilung sind in den §§ 5,
7, 8 und 9 der WBO festgelegt: 
• Der Antragsteller muss die Bezeichnung führen, fach-

lich und persönlich geeignet sein und eine mehrjährige
Tätigkeit nach Abschluss seiner entsprechenden Weiter-
bildung nachweisen.

• Der befugte Arzt ist verpflichtet, die Weiterbildung per-
sönlich zu leiten sowie zeitlich und inhaltlich entspre-
chend der Weiterbildungsordnung zu gestalten und die

Richtigkeit der Dokumentation gemäß § 8 WBO zu be-
stätigen.

• Der Befugte führt nach Abschluss eines Weiterbildungs-
abschnittes, mindestens einmal jährlich, ein Gespräch
mit dem Weiterbildungsassistenten, in welchem der
Stand der Weiterbildung von beiden beurteilt wird.

• Der Befugte ist verpflichtet, dem in Weiterbildung be-
findlichen Arzt ein sowohl zeitlich als auch inhaltlich
aussagekräftiges Zeugnis spätestens innerhalb von drei
Monaten nach Antrag oder unverzüglich bei Ausschei-
den auszustellen.

• Für den Umfang der Befugnis ist der Vergleich zwischen
den Anforderungen an die Weiterbildung nach der WBO
mit dem Versorgungsauftrag, der Leistungsstatistik und
der Ausstattung der Weiterbildungsstätte maßgeblich.
Auf Verlangen sind der Ärztekammer Auskünfte zu er-
teilen. Veränderungen sind anzuzeigen.

• Die personenbezogene Befugnis wird auf Antrag erteilt.
Dem Antrag ist ein Weiterbildungsprogramm beizufü-
gen. Die Befugnis kann befristet werden und Nebenbe-
stimmungen enthalten.

• Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen oder anderen
Tatbeständen gemäß § 7 WBO kann sie widerrufen
werden.
Aus diesen Vorgaben ergeben sich bestimmte Ver-

pflichtungen, die von den Weiterbildern (Befugten)
einzuhalten sind.

Verpflichtungen des Befugten

Antragspflicht
Ein Facharzt, der eine Befugnis erhalten möchte, hat
diese bei der zuständigen Ärztekammer zu beantragen.
Dem Antrag sind aussagekräftige Unterlagen in Form
von Bescheinigungen, Leistungsdarstellungen und
das geplante Weiterbildungsprogramm beizufügen.
Es gelten gleiche Kriterien wie für die Zulassung als
Weiterbildungsstätte. Die vorgelegten Leistungsbe-
schreibungen (Art und Menge) müssen in sich plausi-
bel sein und den Anforderungen der Weiterbildungs-
richtlinien an die Weiterbildungsinhalte entsprechen.
Die Kammer schaltet Fachgutachter ein und führt bei
Bedarf Begehungen durch. 

Die Kammer prüft dann, ob der Antragsteller fach-
lich und persönlich geeignet ist, das Weiterbildungs-
programm den geforderten Inhalten entspricht und

Dr. Dieter Mitrenga, 
Vorsitzender der Weiterbildungs-
gremien der Ärztekammer 
Nordrhein und Mitglied 
der Ständigen Konferenz 
„Ärztliche Weiterbildung“ 
der Bundesärztekammer. 
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die vorgelegten Zahlen eine Befugnis bzw. den bean-
tragten Umfang rechtfertigen. Sollten die in der WBO
für einen Bereich geforderten Tätigkeiten nicht oder
in nicht ausreichender Zahl belegt sein, so wird eine
Befugnis in einem geringeren zeitlichen Umfang er-
teilt. Der Assistent soll in diesen Fällen die fehlenden
Leistungen bei einem anderen Befugten erlernen und
die erforderliche Weiterbildungszeit dort ableisten.

Informationspflicht
Der Weiterbilder hat den Assistenten vor Vertragsun-
terzeichnung über den Umfang seiner Befugnis zu in-
formieren und muss den Ablauf entsprechend dem
vorgelegten Weiterbildungsprogramm darstellen und
durchführen. Insbesondere bei Rotationen im Rahmen
von gemeinsamen Weiterbildungen ist darauf zu ach-
ten, dass alle Weiterbildungsabschnitte entsprechend
den Anforderungen der WBO und der Richtlinien in  
der richtigen Reihenfolge (Basis- vor Spezialweiterbil-
dung) und im benötigten Umfang (in der Regel min-
destens 6-Monats-Abschnitte) durchlaufen werden. 

Die Ärztekammer kann Weiterbildungszeiten erst
nach Inkrafttreten der Befugnis anerkennen. Mag der
Assistent auch noch so geeignet sein, ohne eine vor-
herige Befugnis zählt die Zeit nicht als Weiterbil-
dungsabschnitt nach der WBO. Übergangsvorschrif-
ten, die dies in Sonderfällen gestatteten, sind im vori-
gen Jahr ausgelaufen. 

Bei fehlender Befugnis werden auch immer wieder
Anträge auf Anerkennung von gleichwertiger Weiter-
bildung gemäß § 10 WBO gestellt. § 10 stellt aber nur
eine Ausnahmevorschrift dar. Werden beispielsweise
Weiterbildungsabschnitte im Ausland absolviert, wird
bei Antragstellung geprüft, ob die Inhalte den Richt -
linien entsprechen. Auch bei der Einführung neuer
Bezeichnungen lagen Befugnisse für eine Facharzt-
weiterbildung bzw. den bisherigen Schwerpunkt vor.
Diese werden dann bis zur Umstellung der Befugnis-
se als gleichwertig im Sinne von § 10 WBO für einen
bestimmten Teil der Facharztweiterbildung aner-
kannt. Die Einzelheiten sind in den Übergangsbe-
stimmungen festgelegt und bei der Ärztekammer zu
erfragen. 

Grundsätzlich muss immer eine Befugnis vorlie-
gen, um in Deutschland absolvierte Weiterbildungs-
zeiten anerkennen zu können. § 10 WBO ist keine
Grundlage für Ausnahmen. So schwer dies auch für
Beteiligte nachvollziehbar ist, zum Beispiel aufgrund
der Erfahrung des Weiterbilders oder aufgrund der
investierten Zeit − solche Ausnahmen würden die Be-
fugnisse als Grundelement einer geregelten Weiterbil-
dung entwerten. Insofern sind anfragende Assisten-
ten auf diese Tatbestände und die sich daraus erge-
benden Konsequenzen hinzuweisen. Schadensersatz
bei fehlerhafter Auskunft ist möglich.

Hauptberufliche Weiterbildung
Der Weiterbilder soll die hauptberufliche und ganztä-
gige Weiterbildung persönlich leiten und nach der

WBO gestalten (Teilzeit auf Antrag mit Verlängerung
der Weiterbildungszeiten möglich). Ausnahmen müs-
sen in jedem Einzelfall gesondert entschieden werden
(vgl. Bundesgerichtshof für Heilberufe, Beschluss vom
19.5.2006). Dass das Vertragsarztrechtsänderungsge-
setz seit 2007 Vertragsverhältnisse gleichzeitig an
 unterschiedlichen Betriebsstätten ermöglicht, ändert
nichts an dieser Verpflichtung. Wollen Befugte an
mehreren Einrichtungen tätig werden, verlängert dies
die Weiterbildungszeit (analog zur Teilzeitweiterbil-
dung), oder es bedarf einer gemeinsamen Befugnis
mit einem weiteren qualifizierten Facharzt. Beides
muss vorher bei der Kammer beantragt und geneh-
migt werden. Auch hiervon kann die Kammer − bei
 allem Verständnis für die schwierige Lage der Kolle-
ginnen und Kollegen − nicht abweichen, da sonst  eine
qualifizierte Weiterbildung nicht mehr gewährleistet
ist. Sind abweichende Vereinbarungen vorgesehen,
sollten diese vorab mit der Kammer abgestimmt
 werden. 

Wissensvermittlung
Nach Abschluss der Weiterbildungszeit und einer
mündlichen Prüfung soll eine Anerkennung durch
die Ärztekammer erworben werden können. Von da-
her sollte jeder Befugte dem Assistenten die individu-
ell notwendige Hilfestellung beim Erwerb des Wis-
sens geben. Dies betrifft auch die Leistungserbrin-
gung unter Anleitung bzw. in Eigenverantwortung
des Assistenten, was auch die Anzahl der von einem
Weiterbilder zu betreuenden Assistenten beschränkt,
Assistenten in Weiterbildung sind keine „billigen
 Arbeitskräfte“. Sie sind Garanten einer qualifizierten
Versorgung und die Weiterbilder von morgen.  

Beurteilung/Dokumentation
Da der Weiterzubildende nach Anerkennung einer
Facharztkompetenz eigenverantwortlich in einem
Fachgebiet tätig sein soll, sollte der Befugte in der
 Lage sein, die Qualifikationen und Fähigkeiten des
einzelnen Assistenten zu bewerten und ihn in indivi-
duellen Gesprächen auf Stärken und Schwächen hin-
zuweisen. Er sollte ihm nur dann empfehlen, sich zur
Prüfung anzumelden, wenn er selber von der Eignung
des Assistenten überzeugt ist. Sofern erkennbar wird,
dass der Assistent sich für ein bestimmtes Gebiet nicht
eignet, muss dies frühzeitig mit dem Betroffenen be-
sprochen werden. Der Befugte sollte insofern der
Mentor des Assistenten sein. Dies alles erfordert Zeit.
Es erfordert aber auch ein ausgeprägtes Verantwor-
tungsbewusstsein unseres Berufsstandes für die zu-
künftige Patientenversorgung.

Die Ergebnisse sind in standardisierter Form ent-
sprechend den Vorgaben der WBO (Leistungsbe-
schreibungen, Dokumentationsbögen und Zeugnis-
se) festzuhalten und vom Assistenten mit dem Antrag
auf Zulassung zur Prüfung in Kopie bei der Kammer
einzureichen. Alle Unterlagen sind vom Befugten per-
sönlich zu unterzeichnen. 
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Fortbildungskurs

Zur Unterstützung der
Weiterbilder wird die
Nordrheinische 
Akademie für ärzt-
liche Fort- und Weiter-
bildung einen ent-
sprechenden Fort-
bildungskurs hierzu
anbieten. 
Weitere Informa-
 tionen erhalten Sie
bei Anja Klaaßen 
telefonisch unter
02 11/43 02-13 68. 
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Die Ärztekammer
Nordrhein hat Mitte
Juni alle Weiterbil-
dungsbefugten für
Facharztqualifika-
tionen eingeladen,
sich an dem bun-
desweiten Projekt
„Evaluation der
Weiterbildung in
Deutschland“ zu be-

teiligen. Mit der Initiative wollen die Bundesärztekam-
mer und die Landesärztekammern Stärken und Schwä-
chen des ärztlichen Weiterbildungssystems ausloten, um
gezielte Verbesserungsansätze zu erarbeiten. Die Ärzte-
kammer Nordrhein bittet alle Weiterbildungsbefugten
und -assistenten, sich an der Umfrage zu beteiligen und
mitzuhelfen, die Qualität der Weiterbildung zu erhöhen.

Anzeigepflicht

Der Befugte hat Veränderungen in der Struktur und
Größe der Weiterbildungsstätte und im Hinblick auf
seine fachliche und persönliche Eignung der Kammer
unverzüglich anzuzeigen (§ 5 WBO). Die Kammer
passt dann den Umfang der Befugnis an die Verände-
rungen an. Der Befugte hat seine Assis tenten in Wei-
terbildung frühzeitig über anstehende Veränderungen
zu informieren und sollte − ggf. unter Einschaltung
der Kammer − dafür Sorge tragen, dass sich daraus
keine negativen Auswirkungen für die Anerkennung
von Weiterbildungsabschnitten ergeben.

Konsequenzen

Aufgrund der für eine qualifizierte und nachvoll-
ziehbare Weiterbildung notwendigen Vorgaben stellt
sich auch die Frage der Konsequenzen bei Nichtbe-
achtung.  Zunächst kann eine Nichtbeachtung dazu
führen, das Weiterbildungsabschnitte nicht aner-
kannt und Assistenten nicht zur Prüfung zugelassen
werden. Inwieweit diese haftungsrechtlich Weiterbil-
der als Befugte bzw. Träger als Verantwortliche für die
Weiterbildungsstätte und als Vertragspartner des Ar-
beitsvertrages in Anspruch nehmen können, sei hier
nicht näher dargestellt. 

Die Ärztekammer nimmt vermutete Verstöße sehr
ernst. Über ein Stellungnahmeverfahren bis hin zu
Begehungen sind vielfältige Möglichkeiten vorhan-
den. Eine Konsequenz kann der Widerruf der Befug-
nis bzw. der Zulassung sein. Die Voraussetzungen
hierfür sind in § 7 der WBO dargestellt. Bei einer sta-
tionären Einrichtung kann ein solcher Widerruf Be-
setzungsprobleme verursachen und zu unangeneh-
men personellen Konsequenzen führen. 

Eine weitere Konsequenz ergibt sich aus dem Zu-
sammenspiel zwischen der Berufsordnung und dem
HeilBerG. Gegen Kammerangehörige, die die ihnen
 obliegenden Berufspflichten verletzt haben − und da-

zu gehören auch freiwillig eingegangene Verpflich-
tungen aufgrund der WBO − sind Mahnungen, Rügen,
Zwangsgelder und im Extremfall berufsgerichtliche
Verfahren möglich (§§ 58 ff HeilBerG). 

Fazit

Die Ärzteschaft hat es noch selbst in der Hand, in
Selbstverwaltung Standards für Qualität und Qualifi-
kation des beruflichen Handelns zu setzen. Hierzu
gehört eine qualifizierte und transparente Weiterbil-
dung. Die durch HeilBerG der Ärztekammer übertra-
gene Aufgabe, für eine regelhafte und einheitliche
ärztliche Weiterbildung zu sorgen, muss deshalb von
allen Beteiligten mit großer Verantwortung wahrge-
nommen werden. Über 14.500 Anträge, 11.000 Aner-
kennungen und 4.300 durchgeführten Prüfungen im
Bereich der Ärztekammer Nordrhein im Jahr stellen
für uns eine große Herausforderung dar. Die Weiter-
bildungskommission der Ärztekammer Nordrhein
muss und wird deshalb ihre bisherige Spruchpraxis
fortführen und ihr Angebot zur Begleitung der Wei-
terbildung verstärken. Ermessenspielräume werden
genutzt, aber gleichzeitig muss beachtet werden, dass
Verpflichtungen, die sich aus einer Befugnis erteilung
ergeben, auch in schwierigen Zeiten einzuhalten
sind.

Dr. med. Dieter Mitrenga ist Vorsitzender der Weiter-
bildungsgremien der Ärztekammer Nordrhein (ÄkNo), 
Dipl.-Volksw. Karl-Dieter Menzel ist Referent der 
Weiterbildungsabteilung und 
Dr. med. Robert D. Schäfer ist Geschäftsführender Arzt 
der ÄkNo.

Umfrage zur Weiterbildung gestartet
Die Weiterbildungsbefugten haben für die Internetseite
www.evaluation-weiterbildung.de, über die die Online-
Befragung abgewickelt wird, einen Zugangscode erhal-
ten, mit dem sie in den geschützten Bereich gelangen.
Dort steht der Fragebogen zur Verfügung, der innerhalb
von rund 15 Minuten beantwortet werden kann. Damit
sich die Weiterzubildenden ebenfalls an der Befragung
beteiligen können, haben die Weiterbildungsbefugten die
Möglichkeit, die Zahl ihrer Weiterbildungsassistenten
einzugeben, wodurch für diese ebenfalls Zugangsdaten
generiert werden.
Die Befragung soll in Zukunft routinemäßig im Abstand
von zwei Jahren wiederholt werden. Mit Ergebnissen der
ersten Befragung wird Ende des Jahres gerechnet.

Bei Fragen: E-Mail: wbevaluation@aekno.de, 
Tel.: 02 11/43 02-17 08, -17 11, -17 12.

ÄkNo

Weitere Informationen

finden Sie auf der Homepage der Ärztekammer Nordrhein
unter www.aekno.de in der Rubrik Weiterbildung.


